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§ 15
Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro ist nach Ab

lauf der Termine für die Spezifizierung der Verträge 
berechtigt, Liefereinweisungen, die nicht durch Liefer
verträge ausgenutzt sind, zugunsten anderer Ver
braucher zurückzuziehen.

Abschnitt IV 
Kontingentierte Gußerzcugnissc

§ 16 4
(1) Für die Kontingentierung von Gußerzeugnissen 

gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Der § 2 Absätze 4 bis 6 sowie die §§ 3 bis 15 
gelten nicht für kontingentierte Erzeugnisse.

§ 17
(1) Die übergeordneten Organe der Verbraucher geben 

die ihnen gemäß § 2 Absätzen 2 und 3 übergebenen 
Orientierungsziffern aufgegliedert ihren Betrieben bis 
zum 31. Mai bekannt.

(2) Die Verbraucher haben ihren Bedarf in Höhe der 
ihnen übergebenen Orientierungsziffern, untergliedert 
entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der 
verbindlichen staatlichen Materialbilanzen*, auf Vor-t 
druck M 17 — Anlage für Gießereierzeugnisse — ihren 
übergeordneten Organen bis zum 20. Juli zu über
geben.

(3) Die übergeordneten Organe der Verbraucher 
haben die Bedarfsmeldungen ihrer Betriebe zu über
prüfen, zusammenzufassen und auf den im Abs. 2 
genannten. Vordrucken bis zum 10. August dem Staat
lichen Guß- und Schmiedebüro zu übergeben.

§ 18
(1) Die Verbraucher haben ihren Bedarf in Höhe der 

ihnen übergebenen Orientierungsziffern, untergliedert 
entsprechend der Nomenklatur des Verzeichnisses der 
verbindlichen staatlichen Materialbilanzen, auf den im 
§ 17 Abs. 2 genannten Vordrucken den vorgesehenen 
Lieferern bis zum 31. Juli bekanntzugeben.

(2) Die Bedarfsanmeldungen sind so vorzunehmen, 
daß die Fertigung von Serien in einem Lieferbetrieb 
erfolgen kann und keine Zersplitterung von Serienauf
trägen eintritt. Ausnahmen sind nur nach vorheriger 
Zustimmung des Staatlichen Guß- und Schmiedebüros 
zulässig.

§ 19
(1) Die Lieferer mit Ausnahme der Lieferer der be- 

zirks- und örtlich geleiteten Wirtschaft übergeben ihren 
übergeordneten Organen bis zum 20. August eines 
jeden Jahres für jede Gußart die Auslieferungsvor
schläge für das nächste Jahr in Höhe der ihnen er
teilten Orientierungsziffern für die Produktion unter 
Zugrundelegung der erhaltenen Bedarfsanmeldungen. 
Die Auslieferungsvorschläge müssen folgende Angaben 
enthalten:

a) erteilte Orientierungsziffer für die Produktion 
bzw. Produktionsangebot,

* Für 1962 s. Anlage 3 der Anordnung vom 16. Februar 1961 
über die Materialplanung und -bilanzierung 1962 (Methodische 
Bestimmungen und Verzeichnis der verbindlichen slaatlichen 
Mater jalbilanzen — ohne Nahrungsgüter —) (Sonderdruck 
Nr. 329 des Gesetzblattes).

b) Verbraucher, geordnet entsprechend dem Ver
zeichnis der Kontingentträger*,

c) im Auslieferungsvorschlag des laufenden Jahres 
enthaltene Mengen in Tonnen,

d) für das laufende Jahr abgeschlossene Lieferver
träge in Tonnen,

e) von den Verbrauchern für das nächste Jahr ge
forderte Mengen entsprechend den Bedarfsan
meldungen in Tonnen,

f) für das nächste Jahr an die Verbraucher vorge
sehene Lieferungen in Tonnen,

g) Differenz zwischen den geforderten Mengen und 
den vorgesehenen Lieferungen in Tonnen.

Die Angaben nach Buchst, f sind als Anhang zum 
Auslieferungsvorschlag entsprechend der Nomenklatur 
des Verzeichnisses der verbindlichen staatlichen Mate
rialbilanzen aufzugliedern.

(2) Die Lieferer übergeben ihren übergeordneten Or
ganen mit den* Auslieferungsvorschlägen Angaben über 
weitere Liefermögüchkeiten, die nicht durch Bedarfs
anmeldungen ausgenutzt sind.

(3) Die Lieferer der bezirks- und örtlich geleiteten 
Wirtschaft übergeben ihren Auslieferungsvorschlag ge
mäß den Absätzen 1 und 2 dem Staatlichen Guß- und 
Schmiedebüro.

§ 20
Die übergeordneten Organe der Lieferer mit Aus

nahme der Räte der Bezirke und der Räte der Kreise 
stimmen die Auslieferungsvorschläge ihrer Betriebe 
mit den übergeordneten Organen der Verbraucher ab. 
Sie fassen die abgestimmten Auslieferungsvorschläge 
ihrer Betriebe zusammen und übergeben ihren Aus
lieferungsvorschlag bis zum 15. September an das 
Staatliche Guß- und Schmiedebüro. Die Auslieferungs
vorschläge müssen Angaben entsprechend § 19 Abs. 1 
enthalten. Die Angaben nach § 19 Abs. 1 Buchst, f sind 
als Anhang zum Auslieferungsvorschlag entsprechend 
der Nomenklatur des Verzeichnisses der verbindlichen 
staatlichen Materialbilanzen aufzugliedern.

§ 21

(1) Die Abteilungen der Staatlichen Plankommission 
sind verpflichtet, nach Erhalt der Kontingente dem 
Staatlichen Guß- und Schmiedebüro die Aufteilung der 
Kontingente auf die übergeordneten Organe der Ver
braucher unverzüglich bekanntzugeben.

(2) Die übergeordneten Organe der Verbraucher haben 
die Kontingente spätestens 4 Wochen nach Erhalt ihren 
Betrieben zu übergeben.

(3) Nicht in Anspruch genommene Kontingente sind 
spätestens eine Woche nach Ablauf des Bestelltermins 
von den Verbrauchern über deren übergeordnete Or
gane an das Staatliche Guß- und Schmiedebüro zu 
übergeben. Bei Überschreitung dieser Frist ist das 
Staatliche Guß- und Schmiedebüro zur Vornahme von 
Kontingentrückbuchungen berechtigt.

(4) Das Staatliche Guß- und Schmiedebüro verfügt 
im Aufträge der Staatlichen Plankommission über die 
operative Reserve für kontingentierte Gußerzeugnisse. 
Die entsprechenden Anträge sind von den Verbrauchern

* Zur Zeit ist die Anordnung (Nr. 1) vom 30. April 1960 über 
das Verzeichnis der Kontingentträger (GBl. II S. 187) und die 
Anordnung Nr. 2 vom 15. Februar 1961 dazu (GBl. Ill S. 76) 
maßgebend.


